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1 Vgl. Thomas Wild,  
Risikofaktoren und Risiko-
management seelsorglicher 

Beziehungen.
2 Vgl. C.G. Jungs «The woun-
ded healer»; Jung gebraucht 

für die Identifikation mit 
einem archetypischen Bild 

den Begriff der psychischen 
«Inflation» ( Jung 194, 370). 

Auch Henri Nouwen hat den 
verletzbaren und verletzten 

Seelsorger zur Voraus-
setzung gelingender Seel-

sorge erklärt.
3 Vgl. Morgenthaler 367f.

R I S I KO M A N AG E M E N T 
I N  S E E L S O RG L I C H E N  B E Z I E H U N G E N

Grenzen in menschlichen Lebens- und Weg-
gemeinschaften sind notwendig und grund-
sätzlich verhandelbar. Grenzen werden 

individuell und kulturell verschieden empfunden 
und unterschiedlich gesetzt. Das stimmige Mass 
von Nähe und Distanz hängt von der persönlichen 
Prägung, vom Beziehungskontext und von gesell-
schaftlichen Konventionen ab. «Good fences make 
good neighbours» (R. L. Frost) – wem an nachbar-
schaftlicher Koexistenz in Ruhe und Frieden liegt, 
tut beispielsweise gut daran, die eigene Parzelle zu 
markieren und den Kontakt in Grenzen zu halten. 
Die Kunst der Abgrenzung ist im Zeitalter von 
Burnouts und Erschöpfungsdepressionen zur Tu-
gend des bewusst und achtsam mit sich selbst um-
gehenden Menschen geworden. Grenzenloses Enga-
gement, unbegrenzte Verfügbarkeit, etwa im Namen 
karitativer Uneigennützigkeit, haben demgegenüber 
an Status und Ansehen massiv eingebüsst und sind 
unter dem wachsamen Auge psychologisch geschul-
ter Gesellschaftskritik suspekt geworden. Der Weg 
von der eigenen Grenzenlosigkeit zur Missachtung 
und schliesslich zur Verletzung von Grenzen anderer 
kann in der Tat kurz und unmittelbar sein. Grenzen 
werden zwar überall, wo Menschen miteinander zu 
tun haben, missachtet, überschritten oder verletzt. 
Im täglichen Leben übertreten wir alle kleinere oder 
grössere Grenzmarkierungen – indem wir einan-
der ins Wort fallen, einander auf die Füsse treten, 
«hintenrum» reden, zu früh oder zu spät eintreffen, 
Arbeiten nicht termingerecht erledigen, Verein-
barungen nicht einhalten oder den Rechtsvortritt 
missachten. Das Zusammenleben ist nur aufgrund 
prinzipieller Toleranz gegenüber Grenzüberschrei-
tungen möglich.

Macht kann verführen
Anders werden die Prinzipien im Rahmen fachlicher 
Auftragsverhältnisse verstanden, wo Grenzen nicht 
durch die Bündnispartner und -partnerinnen, son-
dern durch standardisierte Regeln festgelegt und 
von den Fachpersonen verantwortet werden.1 Gren-
zen werden zwar auch da, ähnlich wie im täglichen 
Leben, regelmässig missachtet; beispielsweise, wenn 
eine Fachperson der ratsuchenden Person ins Wort 
fällt, den Zeitrahmen nicht einhält oder die Sorg-
faltspflicht verletzt, indem sie vertrauliche Informa-
tionen auf dem Arbeitstisch liegen lässt. Über diese 
Nachlässigkeiten und Unregelmässigkeiten hinaus 
ereignen sich im Rahmen fachlicher Auftragsver-
hältnisse verschiedene Formen von latenten und ma-
nifesten Grenzverletzungen, die nicht nur als Miss-

achtung vereinbarter Regeln, sondern als sexueller 
Machtmissbrauch gelten. Eine therapeutische oder 
seelsorgliche Beziehung ist durch ein strukturelles 
Machtgefälle geprägt. Die Fachperson besitzt sowohl 
die formelle (strukturierende) als auch die informelle 
Macht. Da sie bezüglich ihrer Rolle als integer und 
verlässlich gilt, wird ihr Vertrauen geschenkt, inti-
mes Wissen und damit Macht anvertraut. Macht 
kann verführen, missbraucht werden und arrogant 
werden lassen («Arroganz der Macht»). Wer über 
Macht verfügt, kann aber auch machbare Ideen 
entwickeln, besitzt die Kraft und das Potenzial, um 
Sicherheitsstandards einzubauen und unvertretbare 
Risiken einzugrenzen. Fachpersonen legitimieren 
ihren Übergriff oft damit, dass der Kontakt vom 
Gegenüber anfänglich als bereichernd und euphori-
sierend erlebt worden sei und als solcher keine nega-
tiven Folgen hervorgerufen habe. Tatsächlich kön-
nen die mit der Grenzüberschreitung einhergehen-
den Verhaltensweisen als solche für die ratsuchende 
Person stimulierend und erotisierend sein – und die 
Bereitschaft der Fachperson, Regeln zu brechen und 
Risiken einzugehen, kann deren Attraktivität zusätz-
lich steigern.

Persönliche Krisen können  
zum Risiko werden
Engagierte und motivierte seelsorglich Tätige sind 
oft selber verletzlich und durch eigene Verletzungen 
sensibilisiert worden2. Private Krisen oder berufliche 
Belastungen können die Vulnerabilität aufbrechen 
lassen. Krisen und Belastungen werden unter Druck 
zum Risiko3. Fachleute laufen Gefahr, die eigenen 
Bedürfnisse zu übergehen und damit auch ihre Ge-
sundheit aufs Spiel zu setzen. Andere geraten durch 
das Fehlen strukturierender Konzepte und durch 
ausgeprägtes Einfühlungsvermögen in eine «Empa-
thiefalle». Sie können sich der emotionalen Flut, die 
ihnen beispielsweise in Trauersituationen entgegen-
kommt, nicht angemessen erwehren. Fachpersonen, 
deren Profession sich durch «innere» Berufung und 
charismatische Persönlichkeit einerseits, durch «äus-
sere» Beauftragung und institutionelle Verpflichtung 
andererseits auszeichnet, sind den Risiken von über-
mässiger Identifikation, mangelhafter Abgrenzung 
und klassischen Burnouts besonders ausgesetzt. 
Überdruss wie Übermut können Dispositionen sein, 
die die Fachperson in ihrer Abgrenzungsfähigkeit 
und Disziplin schwächen. Die Entscheidung, priva-
te Interessen neben oder über die professionellen zu 
stellen, fällt häufig auf dem Hintergrund einer beruf-
lichen Selbstüberschätzung. Private Schwierigkeiten 
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können die Professionalität genauso schwächen, wie 
beruflicher Erfolg den Blick für die privaten Bedürf-
nisse trüben kann.

Grenzen zwischen Beruf und privat
Nebst bewusst gewählten und gepflegten Massnah-
men zur Selbstsorge4 sind der Rückhalt in einem 
familiären Umfeld oder einem guten privaten Be-
ziehungsnetz, aber auch der Rückhalt bei Kollegen 
und Kolleginnen erforderlich. Wer regelmässig mit 
Notleidenden konfrontiert ist, mit Menschen, die 
besonders viel Zuwendung und Aufmerksamkeit be-
nötigen, läuft Gefahr, sich durch allzu grosses be-
rufliches Engagement zu überfordern. Kollegen und 
Kolleginnen haben u. a. auch die Aufgabe, an eigene 
Grenzen zu erinnern, an die Notwendigkeit, für das 
eigene Wohl ebenso zu sorgen wie für das der an-
deren. Der Beruf von Seelsorgern, Seelsorgerinnen 
und Beratenden «verlangt von der beratenden Person 
einen bewussten und sorgfältigen Umgang mit eige-
nen Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen – auch 
sexueller Art – sowie im sprachlichen Ausdruck. Bei 
Pfarrern und Pfarrerinnen kann die Verschmelzung 
von Lebensform und Beruf, die Einheit von Arbeits- 
und Wohnort die klare Abgrenzung zwischen pro-
fessioneller und privater Rolle erschweren, ebenso 
die notwendige Intensität einer seelsorgerlichen Be-
ziehung.»5 Die Vermeidung von Kontakten zu Rat-
suchenden ausserhalb des seelsorglichen Settings ist 
beispielsweise im Kontext einer Pfarrei nur bedingt 
möglich. Es ist letztlich eine kulturelle und kontex-
tuelle Frage, wo Grenzen adäquat gesetzt und wo ad-
äquate Grenzen gedehnt oder überschritten werden. 
Seelsorge und Beratung zeichnen sich durch einen 
hohen Intimitätsgrad (Inhalte) und durch wenig 
definierte Strukturen (Setting) aus – sie benötigen 
daher besondere Sicherheitsstandards. Mit der ver-
änderten Rolle und Funktion der Kirche in der Ge-
sellschaft ist auch die Rolle des Seelsorgers bzw. der 
Seelsorgerin in Bewegung geraten. Herkömmliche 
Aufgaben haben sich verändert, neue sind dazuge-
kommen. Über diese veränderten Funktionen und 
Wahrnehmungen hinaus hat sich die Berufsidentität 
des Seelsorgers und der Seelsorgerin «modernisiert», 
wie die pastoraltheologischen Entwürfe der letzten 
Jahre zeigen. Ein Seelsorger, der sich ausschliesslich 
als «Geistlicher» versteht und es sich ebenso aus-
schliesslich zur Aufgabe macht, Menschen durch 
Worte oder performative Handlungen in die «ver-
borgene Sphäre des Heiligen» (Manfred Josuttis) 
zu führen, wird es schwer haben im interdisziplinär 
geführten Diskurs sozialer Systeme. Isolde Karle 
hat in ihrem professionstheoretischen Ansatz die 
gesellschaftlichen und institutionellen Erwartun-
gen und Bedingungen der religiösen Identität der 
seelsorglich tätigen Person gegenübergestellt – und 
damit den Kontext, innerhalb dessen sich (professio-

nelle) Seelsorge vollzieht, ins Blickfeld gerückt. Die 
Entwicklung der kommunikativen Kompetenz, die 
eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen 
Person sowie einen reflektierenden Umgang mit der 
eigenen religiösen Biografie einschliesst, hat Michael 
Klessmann zum Kennzeichen seiner Pastoraltheo-
rie gemacht. Damit einher geht der Versuch, Amt 
und Person von mythologischen Überhöhungen 
zu befreien und die Ressourcen menschlicher Be-
grenztheit aufzuzeigen. Wer in seinem eigenen Le-
ben Konflikte und Krisen konstruktiv bewältigen 
konnte, kann Menschen in Krisen wertschätzender 
und einfühlsamer begleiten. So sehr auch – wie in 
anderen Berufsgattungen – Kompetenzen und Qua-
lifikationen, Zulassungen und Akkreditierungen, 
berufsethische Standards und Qualitätssicherun-
gen unverzichtbare Merkmale von Professionalität 
sind6, entwickelt sich Seelsorge als Profession auch 
in Interaktion mit dem jeweiligen Kontext7. Wel-
che Bedeutung dieser Sachverhalt im Hinblick auf 
einen professionellen Umgang mit Grenzsetzun-
gen und Grenzüberschreitungen hat, wurde bisher 
kaum reflektiert. Der Professionalisierung von Be-
ratung und Seelsorge, auch Seelsorge im Rahmen 
der Kirchgemeinde, förderlich sein könnten über-
dies Leitbilder (früher: Pflichtenhefte), die über die 
gesamtkirchlichen Reglemente hinaus regeln, was 
Rechte und Pflichten sind. Nicht nur Amtspersonen 
und Fachleute, sondern ebenso sehr Ratsuchende 
sollten über ihre Rechte informiert sein, müssten 
beispielsweise über die Möglichkeit des Machtmiss-
brauchs in kirchlichen Handlungsräumen und der 
Möglichkeit bestehender Verfahrensmöglichkeiten 
informiert werden. Vorstände und Behörden könn-
ten einen offensiven Umgang mit der Realität von 
Grenzüberschreitungen pflegen – und Konzepte 
bereitstellen, die zur Anwendung gelangen, wenn 
Grenzüberschreitungen eingeklagt werden. Quali-
tätssicherung und Qualitätsstandards sind gut und 
wichtig, Transparenz im Umgang mit potenziellen 
Problemen darüber hinaus notwendig, weil sie allsei-
tig ermutigt, das Unkraut bei der Wurzel zu packen 
anstatt Gras darüber wachsen zu lassen.8

Umgang mit Risikofaktoren einüben
«Prävention bedeutet, die Risikofaktoren bezüglich 
Grenzüberschreitungen in Aus- und Weiterbildun-
gen sowie in Super- und Intervision zu thematisieren 
und hilfreiche Strategien im Umgang mit diesen Ri-
sikofaktoren einzuüben.»9 Intervision beispielsweise 
ist ein niederschwelliges und kostengünstiges Inst-
rument, das der fortlaufenden Kompetenzsicherung 
und -entwicklung dient. Sie kann fallorientiert dazu 
anleiten, schwierige, beispielsweise erotisch gefärbte 
Seelsorge- oder Beratungssituationen zu identifizie-
ren und nach geeigneten oder notwendigen Stra-
tegien zu suchen.10 Das Wahrnehmen und Reflek-
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Thierry Collaud, Arzt und Moraltheologe, ist Präsident der Kommission für Bioethik der 
Schweizer Bischofskonferenz. | © Schweizer Bischofskonferenz

«Wir driften in Richtung Eugenik»
Der Freiburger Arzt und Moraltheologe 
Thierry Collaud freut sich nicht über 
das Ja des Schweizer Stimmvolkes zum 
Fortpflanzungsmedizingesetz. Die Zu-
lassung des Chromosomenscreenings 
hält der Präsident der bischöflichen 
Bioethik-Kommission für äusserst pro-
blematisch.

Barbara Ludwig

Die Änderung des Fortpflanzungsmedizin
gesetzes ist heute mit 62,4 Prozent deutlich 
angenommen worden. Haben Sie das erwar
tet oder gar befürchtet?
Thierry Collaud: Ja, ich habe das sowohl 
ein bisschen erwartet als auch befürchtet. 
Weil aber Akteure der Gesellschaft, etwa 
die Behindertenorganisationen, das Ge-
setz bekämpften, hegte ich trotz allem die 
Hoffnung auf ein kleines Nein.

Den Kirchen ist es nicht gelungen, die Stimm
bürger zu einem Nein zu bewegen. Hat die 
katholische Kirche zu wenig getan?
Collaud: Nein. Ich glaube, die Kirche hat 
genug getan. Sie hat in den Pfarreien ihre 
Position verkündet und versucht, auch in 
den Medien zu Wort zu kommen. Was die 
Kirche anstrebt, geht weit über den Sieg 
in einer Abstimmung hinaus. Es geht ihr 
darum, dass Behinderte in der Gesell-
schaft willkommen sind, dass wir fähig 
sind, auch mit Kindern zu leben, die nicht 

so vollkommen sind, wie wir uns dies 
wünschen. 

Dann bedeutet das Abstimmungsresultat 
nicht, dass die Kirche gescheitert ist.
Collaud: Doch, in gewisser Weise schon. 
Aber Niederlagen in einem Abstim-
mungskampf haben für die Kirche nicht 
die gleiche Bedeutung wie für eine poli-
tische Partei. Denn die Arbeit der Kirche 
findet zum grössten Teil ausserhalb der 
politischen Arena statt. 

Welches Element des geänderten Gesetzes 
wird Ihrer Meinung nach am meisten negati
ve Auswirkungen haben?
Collaud: In die Vorlage, die vom Volk nun 
angenommen worden ist, wurde das Chro-
mosomenscreening eingebaut. Dies war im 
Entwurf des Bundesrates nicht vorgesehen. 
Mit dem Chromosomenscreening kann 
zum Beispiel das Down-Syndron nach-
gewiesen werden. Damit hat man meiner 
Meinung nach eine weitere Tür aufgestos-
sen: Nicht nur Paare mit einer Erbkrankheit 
können eine Selektion ihrer Embryonen 
vornehmen lassen, sondern alle unfrucht-
baren Paare, die die In-vitro-Fertilisation 
in Anspruch nehmen. Trisomie 21 wird als 
etwas angesehen, dass es aufzuspüren 
gilt: Träger von Trisomie 21 sollen elimi-
niert werden. Warum gerade das Down-
Syndrom? Es ist vorstellbar, dass künftig 
zahlreiche weitere Krankheiten ins Visier  

EDITORIAL
Vieles ist möglich, bleibt aber 
ein Gewissensentscheid
Das Resultat liess zu wünschen übrig: 
62,4 Prozent Ja-Anteil zum neues Ge-
setz über die Präimplantationsdiag-
nostik, kurz PID. Bis auf drei stark tra-
ditionell geprägte Kantone wurde die 
Gesetzesvorlage quer durch das Land 
gutgeheissen. 

Ist das nun eine Katastrophe? Ja und 
nein, muss die Antwort lauten, wenn 
man im Interview auf dieser Seite die 
differenzierten Aussagen des Präsi-
denten der bischöflichen Bioethik-
kommission liest. Die Tendenz, alles 
technisch und damit auch medizinisch 
Mögliche im Gesetz ausdrücklich zu 
erlauben, ist Ausdruck einer techno-
logiefreundlichen Gesellschaft. Das ist 
nicht grundsätzlich schlecht. Denn die 
meisten technischen Errungenschaf-
ten tragen dazu bei, unser Leben si-
cherer und lebenswerter zu machen: 
Schutz vor Krankheiten, Sicherheit im 
Strassenverkehr, Erleichterungen im 
Alltag – wer möchte darauf verzichten? 

Nach dem Ja zum PID-Gesetz stellt sich 
die Frage nach dem «Was jetzt?». Mit 
der gesetzlich verankerten Erlaubnis, 
befruchtete Eizellen zu untersuchen 
und Embryonen mit «Fehlern» auszu-
sondern, kann – wer will – in den Pro-
zess der Menschwerdung eingreifen. 
Aber, und das ist und bleibt die andere 
Seite des technisch Machbaren: Nie-
mand ist dazu verpflichtet, den Schritt 
hinter die nun gefallenen Schranken 
auch zu tun. Thierry Collaud sagt das 
im Interview eindrücklich: «Die Wahr-
heit, die die Kirche dem Menschen an-
bieten kann, hat eine Überzeugungs-
kraft aus sich selbst heraus.»

Gewiss, das ist eine grosse Anforde-
rung. Im Unterschied zu den fallen-
den gesetzlichen Schranken behält die 
christliche Ethik ihren hohen Anspruch 
aber bei. Den zu vermitteln, geht auch 
nach einem Abstimmungssonntag un-
vermindert weiter.  Martin Spilker

11 Vgl. Eran Talisman und Phi-
lip Dodgson, Pastoral Rela-

tionships and Under standing 
Boundaries, in: Convenant 

Magazine of the Southdown 
Institute Aurora/Kanada (vgl. 

www.southdown.on.ca).
12 Rainer Sachse: Schwierige 
Interaktionssituationen im 

Psychotherapieprozess.

tieren eigener Reaktionen ist unabdingbar für den 
Lernprozess. Folgende Fragen sind frei formuliert 
nach Eran Talisman und Philip Dodgson11:
•  Ist mein Umgang mit Macht und Einfluss profes-

sionell oder verfolge ich persönliche Absichten?
•  Handle ich stets so, dass es im Interesse und zum 

Nutzen jener ist, die mir einen Auftrag erteilt ha-
ben?

•  Würde ich dasselbe tun in Anwesenheit meiner 
Kollegen, Kolleginnen oder von Angehörigen 
meines Klienten bzw. meiner Klientin? (Frage 
nach der Kohärenz).

•  Behandle ich eine bestimmte Person anders als an-
dere? Und falls ja, was mache ich anders? (Frage 
nach der Kongruenz).

•  Verbringe ich Zeit mit einer mir fachlich anver-
trauten Person ausserhalb des seelsorglichen Set-
tings? Von welcher Art sind diese Kontakte und 
Treffen?

Wie man Grenzen setzt
Ratsuchende sagen beispielsweise: «Ich komme sehr 
gerne zu Ihnen», «Ich habe in der Zwischenzeit viel 
an Sie gedacht», «Ich freue mich auf jeden Termin 
bei Ihnen», seltener direkt und eindeutiger, «Ich habe 
von Ihnen geträumt», oder: «Können wir uns einmal 
bei einem Kaffee/Bier treffen?» Die mit Komplimen-
ten, Freundschafts- oder Liebeserklärungen kon-
frontierte Fachperson kann nicht nicht reagieren. 
Starke Gefühle können als «Botschafter» verstanden 
werden, die der Fachperson Informationen über sich, 
die Ratsuchenden, deren eigene Beziehungserfah-
rungen und den seelsorglichen Prozess liefern. Die 
Toleranz gegenüber den Gefühlen (nicht gegenüber 
sexuellen Handlungen) ermöglicht erst den Blick auf 
die dahinter liegenden Ressourcen. Denn nur was 
wohlwollend beobachtet wird, öffnet und zeigt sich. 
An der Art und Weise, wie seelsorglich Tätige mit 
anzüglichen Bemerkungen von Ratsuchenden um-
gehen, wie sie beispielsweise freundlich, bestimmt 
und konsequent Regeln und Grenzsetzungen be-
nennen, können Ratsuchende Halt finden, Mass 
nehmen und einen modellhaften Umgang erlernen. 
Rainer Sachse empfiehlt folgende Vorgehensschritte, 
mithilfe derer die seelsorgliche Handlungsfähigkeit 
aufrechterhalten werden kann:

1) Markierung: Die Fachperson markiert 
die Situation für sich als eine Situation, in der ein 
Beziehungsangebot vorliegen könnte. In den Ge-
sprächsnotizen sollte diese Situation festgehalten 
werden. Die Fachperson ist zwar gefordert, rasch 
zu reagieren, darf aber Aussagen und Verhalten der 
ratsuchenden Person weder überinterpretieren noch 
voreilige Schlüsse zu ziehen.

2) Klärung: Besteht die Vermutung, dass ein 
Beziehungsangebot vorliegt, das über die fachliche 
Beziehung hinausgeht, sollte die Fachperson nicht 

ausweichen, sondern die Vermutung thematisieren 
und klären. Findet keine Klärung statt, sind mögli-
cherweise beide Seiten mit ihren Fragen besetzt, was 
die weitere professionelle Beratung behindert oder 
verunmöglicht.

3) Stellungnahme: In einem weiteren Schritt 
positioniert sich die Fachperson, indem sie das Bezie-
hungsangebot (unabhängig davon, ob es oberfläch-
lich, freundschaftlich oder amourös ist) zurückweist 
und darauf hinweist, dass ihre Bedürfnisse und Ge-
fühle nicht dieser Art sind. 

4) Begründung: Die Fachperson sollte sich 
weder hinter Verboten verbergen noch Beziehungs-
angebote schroff zurückweisen, sondern die Sym-
pathien verdanken und die Vorteile der fachlichen 
Beziehung fokussieren. Die Kunst der angemessenen 
Stellungnahme liegt darin, dass sie auf die ratsu-
chende Person nicht kränkend wirkt und einen Ge-
sichtsverlust vermeidet.

5) Folgerung: Das Ziel des behutsamen Um-
gangs mit werbendem oder kokettierendem Verhal-
ten von Ratsuchenden ist die Aufrechterhaltung der 
fachlichen Beziehung. Dies ist nicht immer möglich 
und sinnvoll, kann bzw. muss aber ebenfalls thema-
tisiert und transparent gemacht werden.

Emotionale Abhängigkeit bleibt
Die emotionale Abhängigkeit von der Fachperson 
ist selten mit dem Abschluss der Beratung beendet; 
das Beziehungsmuster bleibt «gespeichert», weshalb 
z. B. ein Abbruch der Beratung, um ungestört eine 
sexuelle Beziehung mit der vormals ratsuchenden 
Person eingehen zu können, problematisch bleibt. 
Auch die Post-Termination-Situation, also die Zeit 
nach offizieller Beendigung einer Begleitung, bedarf 
einer professionellen Haltung. Eine in der Fachwelt 
umstrittene, aber bestimmt nicht unvernünftige 
Faustregel lautet: Once a patient, always a patient is 
the best policy.

Thomas Wild, Seelsorger
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